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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR BANKGESCHÄFTE 
 

Gegenüberstellung der geänderten Klauseln 
 

Fassung April 2018 Fassung November 2018 

Z 1. (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgen-
den „AGB“) gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwi-
schen dem Kunden und allen in- und ausländischen Ge-
schäftsstellen des Kreditinstituts und damit auch für alle Rah-
menverträge für Zahlungsdienstleistungen, wie zum Beispiel 
den Girokontovertrag oder den Kreditkartenvertrag. Vorrangig 
gelten Bestimmungen in mit dem Kunden getroffenen Verein-
barungen oder in Sonderbedingungen. 

Z 1. (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgen-
den „AGB“) gelten für alle Geschäftsbeziehungen im Rahmen 
der die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden 
und allen in- und ausländischen Geschäftsstellen des Kreditin-
stituts und damit auch für alle Rahmenverträge für auch für alle 
Rahmenverträge für Zahlungsdienstleistungen, wie zum Bei-
spiel den Girokontovertrag oder den Kreditkartenvertrag. 

- sowohl für Verträge über wiederholte oder andauernde 
Leistungen mit bestimmter oder unbestimmter Laufzeit, 
wie insbesondere Rahmenverträge für Zahlungsdienste 
(z.B. Girokontovertrag) und Wertpapierdienstleistungen, 
Depotverträge, Kreditverträge, Safe- und Sparbuch-
schließfachmietverträge (im Folgenden „Dauerverträge“), 
aber auch  

- für Verträge, die der Kunde gelegentlich mit dem Kreditin-
stitut über einzelne Geschäfte abschließt, wie insbeson-
dere Geschäfte in Valuten und Edelmetallen, einzelne 
Zahlungs- oder Wertpapierdienstleistungen, die in keinem 
Dauervertrag vereinbart wurden (im Folgenden „Einzel-
verträge“).  

Vorrangig gelten Bestimmungen in mit dem Kunden getroffe-
nen Vereinbarungen oder in Sonderbedingungen. 

Z 2. (1) Änderungen dieser zwischen Kunden und Kreditinstitut 
vereinbarten AGB werden dem Kunden vom Kreditinstitut spä-
testens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Inkrafttretens angeboten. Die Zustimmung des Kunden gilt als 
erteilt, wenn nach Ablauf von zwei Monaten ab Zugang der Mit-
teilung der angebotenen Änderungen kein Widerspruch des 
Kunden beim Kreditinstitut eingelangt ist.  

An einen Kunden, der Verbraucher ist, kann die Mitteilung über 
die angebotenen Änderungen in jeder Form erfolgen, die mit 
ihm vereinbart ist. Hat der Kunde eine Vereinbarung über die 
Nutzung des Volksbank Electronic Banking abgeschlossen, ist 
eine solche Form auch die Übermittlung des Änderungsange-
botes in das Electronic Banking, wobei der Kunde über das 
Vorhandensein des Änderungsangebots in seinem Electronic 
Banking auf die mit ihm vereinbarte Weise (E-Mail oder sonst 
vereinbarte Form) informiert werden wird. 

Gegenüber einem Unternehmer ist es ausreichend, das Anbot 
über die Änderung auf eine mit dem Unternehmer vereinbarte 
Weise zum Abruf bereit zu halten.  

Z 2. (1) Änderungen dieser zwischen Kunden und Kreditinstitut 
vereinbarten AGB werden dem Kunden vom Kreditinstitut spä-
testens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Inkrafttretens angeboten. Die Zustimmung des Kunden gilt als 
erteilt, wenn nach Ablauf von zwei Monaten ab Zugang der Mit-
teilung der angebotenen Änderungen kein Widerspruch des 
Kunden beim Kreditinstitut eingelangt ist.  

An einen Kunden, der Verbraucher ist, kann die Mitteilung über 
die angebotenen Änderungen in jeder Form erfolgen, die mit 
ihm vereinbart ist. Das Änderungsangebot ist einem Kunden, 
der Verbraucher ist, mitzuteilen. Hat der Kunde eine Vereinba-
rung über die Nutzung des Volksbank Electronic Banking (In-
ternetbanking) abgeschlossen, ist eine solche Form auch die 
Übermittlung des Änderungsangebotes in das Electronic Ban-
king (Internetbanking), wobei der Kunde über das Vorhanden-
sein des Änderungsangebots in seinem Electronic Banking (In-
ternetbanking) auf die mit ihm vereinbarte Weise (E-Mail oder 
sonst vereinbarte Form) informiert werden wird. 

Rest unverändert. 

Z 2. (4) Die Abs 1, 2 und 3 gelten auch für Änderungen der 
Rahmenverträge für Zahlungsdienste (insbesondere des Giro-
kontovertrags), wenn in diesen die Geltung der AGB vereinbart 
ist. 

Z 2. (4) Die Abs 1 und 2 gelten auch für Änderungen von Dau-
erverträgen zwischen dem Kunden und dem Kreditinstitut. Für 
Änderungen von Rahmenverträgen für Zahlungsdienste (ins-
besondere des Girokontovertrags), gilt darüber hinaus auch 
Abs 3. 

Z 5. (2) Erklärungen und Informationen, die das Kreditinstitut 
dem Kunden mitzuteilen oder zugänglich zu machen hat, erhält 
der Kunde auf Papier oder bei Vorliegen einer entsprechenden 
Vereinbarung auf einem anderen dauerhaften Datenträger 
(etwa auf elektronischem Weg im Rahmen des Volksbank 
Electronic Banking). 

(3) Die gemäß § 8 Verbraucherzahlungskontogesetz zu erstel-
lende Entgeltaufstellung wird das Kreditinstitut dem Kunden, 

Z 5. (2) Erklärungen und Informationen, die das Kreditinstitut 
dem Kunden mitzuteilen oder zugänglich zu machen hat, erhält 
der Kunde auf Papier oder bei Vorliegen einer entsprechenden 
Vereinbarung auf einem anderen dauerhaften Datenträger 
(etwa auf elektronischem Weg im Rahmen des Volksbank 
Electronic Banking - Internetbanking). 

(3) Die gemäß § 8 Verbraucherzahlungskontogesetz zu erstel-
lende Entgeltaufstellung wird das Kreditinstitut dem Kunden, 
der Verbraucher ist, in jeder Filiale in Papierform und im Volks-
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der Verbraucher ist, in jeder Filiale in Papierform und im Volks-
bank Electronic Banking zur Verfügung halten. (Dieser Absatz 
gilt ab dem in § 36 VZKG festgesetzten Zeitpunkt.) 

bank Electronic Banking (Internetbanking) zur Verfügung hal-
ten. (Dieser Absatz gilt ab dem in § 36 VZKG festgesetzten 
Zeitpunkt.) 

Z 6. (1) Das Kreditinstitut wird, sobald es vom Ableben eines 
Kunden Kenntnis erhält, Dispositionen aufgrund eines Be-
schlusses des Abhandlungsgerichts oder der Einantwortungs-
urkunde zulassen. Verfügungen eines einzelverfügungsbe-
rechtigten Konto-/Depotinhabers über das Gemeinschafts-
konto/-depot werden durch diese Regelung nicht berührt. 

Z 6. (1) Das Kreditinstitut wird, sobald es vom Ableben eines 
Kunden Kenntnis erhält, Dispositionen aufgrund eines Be-
schlusses des Abhandlungsgerichts, des Einantwortungsbe-
schlusses oder eines europäischen Nachlasszeugnisses zu-
lassen. Verfügungen eines einzelverfügungsberechtigten 
Konto-/Depotinhabers über das Gemeinschaftskonto/-depot 
werden durch diese Regelung nicht berührt. 

Z 7. (2) Gegenüber Unternehmern gelten die Bestimmungen 
des dritten Hauptstückes des Zahlungsdienste-Gesetzes 2018 
(Transparenz der Vertragsbedingungen und Informations-
pflichten für Zahlungsdienste) nicht. 

Z 7. (2) Gegenüber Unternehmern sowie nicht natürlichen Per-
sonen gelten die Bestimmungen des dritten Hauptstückes des 
Zahlungsdienste-Gesetzes 2018 (Transparenz der Vertrags-
bedingungen und Informationspflichten für Zahlungsdienste) 
nicht. 

 Z 8. (4) Abweichend von § 80 Abs 2 Z 5 Zahlungsdienstegesetz 
wird das Kreditinstitut als Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers im Falle, dass ein Zahlungsvorgang mit einer ge-
ringfügigen Verzögerung ausgeführt wurde, den Betrag auf 
dem Zahlungskonto eines Unternehmers nur dann mit dem 
korrekten Datum wertstellen, wenn das Kreditinstitut an der 
verspäteten Ausführung des Zahlungsvorganges ein Verschul-
den trifft. 

Z 11. (2) Gibt der Kunde Änderungen der Anschrift nicht be-
kannt, gelten schriftliche Erklärungen des Kreditinstituts als zu-
gegangen, wenn sie an die letzte vom Kunden dem Kreditinsti-
tut bekannt gegebene Anschrift gesendet wurden. 

Z 11. (2) Gibt der Kunde Änderungen der Anschrift oder die 
Änderung einer von ihm namhaft gemachten Empfangsstelle 
nicht bekannt, gelten schriftliche Erklärungen des Kreditinsti-
tuts als zugegangen, wenn sie an die letzte vom Kunden dem 
Kreditinstitut bekannt gegebene Anschrift bzw. Empfangsstelle 
gesendet wurden. 

Z 23. (3) Das Kreditinstitut kann auf unbestimmte Zeit abge-
schlossene Rahmenverträge für Zahlungsdienste (insbeson-
dere Girokontoverträge) und Kreditverträge unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von zwei Monaten kündigen.  

Z 23. (3) Das Kreditinstitut kann auf unbestimmte Zeit abge-
schlossene Dauerverträge, einschließlich Rahmenverträge für 
Zahlungsdienste (insbesondere Girokontoverträge) und Kre-
ditverträge unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei 
Monaten kündigen.  

(4) Alle übrigen auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Ver-
träge kann das Kreditinstitut jederzeit unter Einhaltung einer 
angemessenen Kündigungsfrist kündigen. 

(4) gelöscht 

Z 24. (1) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes können das 
Kreditinstitut und der Kunde ungeachtet einer Vereinbarung 
auf bestimmte Dauer die gesamte Geschäftsverbindung oder 
einzelne Teile davon jederzeit mit sofortiger Wirkung kündigen. 

Z 24. (1) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes können das 
Kreditinstitut und der Kunde ungeachtet einer Vereinbarung 
auf bestimmte Dauer die gesamte Geschäftsverbindung oder 
einzelne Dauerverträge Teile davon jederzeit mit sofortiger 
Wirkung kündigen. 

(2) Ein wichtiger Grund, der das Kreditinstitut zur Kündigung 
berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn dadurch die Erfüllung 
der Verbindlichkeit gegenüber dem Kreditinstitut gefährdet ist. 
Eine solche Gefährdung kann insbesondere eintreten, wenn: 

- sich in der (den) Erfüllungssicherheit(en) wesentliche Än-
derungen ergeben, insbesondere wenn im Wert der be-
stellten Sicherheiten gegenüber dem Zeitpunkt der Kredi-
teinräumung wesentliche Änderungen eintreten und dem 
Kreditinstitut keine entsprechenden Sicherheiten angebo-
ten werden, welche die erhöhte Risikosituation berück-
sichtigen, 

- eine Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögens-
verhältnisse des Kunden oder eines Mitverpflichteten ein-
tritt, 

- der Kunde unrichtige Angaben über wesentliche Teile sei-
ner Vermögensverhältnisse macht oder sonstige wesent-
liche Vertragsbestimmungen verletzt. 

(2) Ein wichtiger Grund, der das Kreditinstitut zur Kündigung 
berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn dadurch die Erfüllung 
der Verbindlichkeit gegenüber dem Kreditinstitut gefährdet ist. 
Eine solche Gefährdung kann insbesondere eintreten, wenn: 

- sich in der (den) Erfüllungssicherheit(en) wesentliche Än-
derungen ergeben, insbesondere wenn im Wert der be-
stellten Sicherheiten gegenüber dem Zeitpunkt der Kredi-
teinräumung wesentliche Änderungen eintreten und dem 
Kreditinstitut keine entsprechenden Sicherheiten angebo-
ten werden, welche die erhöhte Risikosituation berück-
sichtigen, 

- eine Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögens-
verhältnisse des Kunden oder eines Mitverpflichteten ein-
tritt, 

- der Kunde unrichtige Angaben über wesentliche Teile sei-
ner Vermögensverhältnisse oder sonstige wesentliche 
Umstände gemacht hat und das Kreditinstitut bei Kenntnis 
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der wahren Vermögensverhältnisse oder sonstigen Um-
stände den Vertrag nicht abgeschlossen hätte oder sons-
tige wesentliche Vertragsbestimmungen verletzt. 

Z 39. (1) Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Emp-
fängers, dessen Konto bei einem Zahlungsdienstleister inner-
halb Österreichs und anderer Staaten des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) geführt wird, hat der Kunde den Empfän-
ger mit dessen International Bank Account Number (IBAN) zu 
bezeichnen.  

Z 39. (1) Bei Überweisungsaufträgen in Euro zugunsten eines 
Empfängers, dessen Konto bei einem Zahlungsdienstleister in-
nerhalb Österreichs und anderer Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) geführt wird, hat der Kunde den Emp-
fänger mit dessen International Bank Account Number (IBAN) 
zu bezeichnen. 

Bei Überweisungsaufträgen in anderer Währung als in Euro 
zugunsten eines Empfängers, dessen Konto bei einem Zah-
lungsdienstleister innerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR) geführt wird, hat der Kunde den Empfänger mit 
dessen International Bank Account Number (IBAN) und dem 
Bank Identifier Code (BIC) des Zahlungsdienstleisters des 
Empfängers zu bezeichnen. 

Z 40. (3) Das Kreditinstitut ist berechtigt, eigene Entgelte für 
die Überweisung vom gutzuschreibenden Betrag abzuziehen. 
Das Kreditinstitut wird den Überweisungsbetrag und abgezo-
gene Entgelte gesondert ausweisen. 

Z 40. (3) Das Kreditinstitut ist berechtigt, eigene Entgelte für 
die Überweisung vom gutzuschreibenden Betrag abzuziehen. 
Das Kreditinstitut wird den Überweisungsbetrag und abgezo-
gene Entgelte gesondert ausweisen. Wird ein dem Kunden 
gutzuschreibender Zahlungsvorgang vom oder über den Kun-
den als Zahlungsempfänger ausgelöst, so wird das Kreditinsti-
tut dem Kunden den Betrag der Gutschrift auf seinem Konto in 
voller Höhe gutschreiben. 

Z 42a. (2) Das Kreditinstitut führt SEPA-Lastschriften, mit wel-
chen das Konto des Kunden belastet werden soll, aufgrund der 
vom einziehenden Kreditinstitut übermittelten International 
Bank Account Number (IBAN) durch. Die Angaben zum IBAN 
stellen den Kundenidentifikator dar, anhand dessen die SEPA-
Lastschrift durchgeführt wird. Werden von der einziehenden 
Bank darüber hinausgehende Angaben zum Kunden, wie ins-
besondere der Name des Kontoinhabers des Kontos, von dem 
eingezogen werden soll, gemacht, dienen diese daher lediglich 
zu Dokumentationszwecken und bleiben bei der Ausführung 
der SEPA-Lastschrift unbeachtet. 

Z 42a. (2) Das Kreditinstitut führt SEPA-Lastschriften, mit wel-
chen das Konto des Kunden belastet werden soll, aufgrund der 
vom einziehenden Kreditinstitut übermittelten International 
Bank Account Number (IBAN) durch. Die Angaben zum IBAN 
stellen den Kundenidentifikator dar, anhand dessen die SEPA-
Lastschrift durchgeführt wird. Werden von der einziehenden 
Bank darüber hinausgehende Angaben zum Kunden, wie ins-
besondere der Name des Kontoinhabers des Kontos, von dem 
eingezogen werden soll, gemacht, dienen diese daher lediglich 
zu Dokumentationszwecken und bleiben bei der Ausführung 
der SEPA-Lastschrift unbeachtet. Das Kreditinstitut ist zur 
Durchführung eines Lastschriftauftrags nur dann verpflichtet, 
wenn dafür auf dem angegebenen Konto des Kunden vollstän-
dige Deckung (Guthaben, eingeräumte Kontoüberziehung) 
vorhanden ist. 

(3) Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kontobelastung 
kein Lastschriftauftrag des Kunden vor (SEPA-Lastschrift), hat 
das Kreditinstitut dem ihm binnen acht Wochen, gerechnet ab 
dem Zeitpunkt der Kontobelastung, zugegangenen Verlangen 
des Kunden (auch wenn dieser Unternehmer ist), die Kontobe-
lastung rückgängig zu machen, ohne weiteres zu entsprechen. 
Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kontobelastung der 
Auftrag eines Kunden, der Unternehmer ist, vor, von einem im 
Auftrag bestimmten Dritten eingezogene Beträge zu Lasten 
des Kontos des Kunden zu bezahlen (SEPA-Firmenlastschrift-
auftrag), besteht kein Recht des Kunden, die Rückgängigma-
chung der Kontobelastung zu verlangen. 

(3) Der Kunde kann vom Kreditinstitut die Erstattung des sei-
nem Konto aufgrund eines von ihm erteilten Lastschriftman-
dats angelasteten Betrags binnen acht Wochen ab dem Zeit-
punkt der Belastung des Kontos verlangen. Lag dem Kreditin-
stitut zum Zeitpunkt der Kontobelastung kein Lastschriftauftrag 
des Kunden vor (SEPA-Lastschrift), hat das Kreditinstitut dem 
ihm binnen acht Wochen, gerechnet ab dem Zeitpunkt der 
Kontobelastung, zugegangenen Verlangen des Kunden (auch 
wenn dieser Unternehmer ist), die Kontobelastung rückgängig 
zu machen, ohne weiteres zu entsprechen. Lag dem Kreditin-
stitut zum Zeitpunkt der Kontobelastung der Auftrag eines Kun-
den, der Unternehmer ist, vor, von einem im Auftrag bestimm-
ten Dritten eingezogene Beträge zu Lasten des Kontos des 
Kunden zu bezahlen (SEPA-Firmenlastschriftauftrag), Bei vom 
Kunden erteilten Firmenlastschriftmandaten besteht kein 
Recht des Kunden, die Rückgängigmachung der Kontobelas-
tung zu verlangen. 

 (5) War die zu Lasten des Kontos des Kunden ausgeführte 
Lastschrift nicht autorisiert, kann der Kunde die Erstattung des 
belasteten Betrags gemäß Z 16 Abs 3 und 4 verlangen. 

Z 43. (3) Über Abs 2 hinausgehende Änderungen von Leistun-
gen des Kreditinstituts oder der Entgelte des Kunden, die Ein-
führung neuer zusätzlich zu entgeltender Leistungen sowie 
neuer Entgelte für schon vereinbarte Leistungen sind nur mit 
Zustimmung des Kunden möglich, wobei solche Änderungen, 
wenn nicht zuvor eine ausdrückliche Zustimmung des Kunden 

Z 43. (3) Über Abs 2 hinausgehende Änderungen von Leistun-
gen des Kreditinstituts oder der Entgelte des Kunden, die Ein-
führung neuer zusätzlich zu entgeltender Leistungen sowie 
neuer Entgelte für schon vereinbarte Leistungen sind nur mit 
Zustimmung des Kunden möglich, wobei solche Änderungen, 
wenn nicht zuvor eine ausdrückliche Zustimmung des Kunden 
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erteilt wird, zwei Monate nach Verständigung des Kunden über 
die vom Kreditinstitut angebotene Änderung wirksam werden, 
sofern bis dahin kein schriftlicher Widerspruch des Kunden 
beim Kreditinstitut einlangt. Das Kreditinstitut wird den Kunden 
in der Verständigung auf die jeweils angebotene Änderung so-
wie darauf aufmerksam machen, dass sein Stillschweigen mit 
Fristablauf als Zustimmung gilt. Die Verständigung über die an-
gebotene Änderung kann das Kreditinstitut in das mit dem Kun-
den vereinbarte Volksbank Electronic Banking zustellen oder 
auf eine mit dem Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf 
bereit halten. 

erteilt wird, zwei Monate nach Verständigung des Kunden über 
die vom Kreditinstitut angebotene Änderung wirksam werden, 
sofern bis dahin kein schriftlicher Widerspruch des Kunden 
beim Kreditinstitut einlangt. Das Kreditinstitut wird den Kunden 
in der Verständigung auf die jeweils angebotene Änderung so-
wie darauf aufmerksam machen, dass sein Stillschweigen mit 
Fristablauf als Zustimmung gilt. Die Verständigung über die an-
gebotene Änderung kann das Kreditinstitut in das mit dem Kun-
den vereinbarte Volksbank Electronic Banking (Internetban-
king) zustellen oder auf eine mit dem Unternehmer vereinbarte 
Weise zum Abruf bereit halten. 

Z 44. (1) Die mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte für die 
vom Kreditinstitut außerhalb der Zahlungsdienste erbrachten 
Dauerleistungen (wie z.B. Depotgebühren, Safemiete, Konto-
führungsentgelte für Konten, über die keine Zahlungsdienste 
abgewickelt werden, ausgenommen jedoch Sollzinsen) wer-
den jährlich am 1. April jeden Jahres der Entwicklung des von 
der Statistik Austria veröffentlichten nationalen Verbraucher-
preisindex 2010 angepasst (erhöht oder gesenkt), wobei je-
weils eine kaufmännische Rundung (Auf- oder Abrundung) auf 
ganze Cent erfolgt. Die Anpassung erfolgt durch Vergleich der 
Indexwerte November des vergangenen Jahres mit November 
des vorvergangenen Jahres.  Erfolgt bei Erhöhung des Index 
eine Verrechnung der erhöhten Entgelte aus welchen Gründen 
auch immer nicht, so ist dadurch das Recht auf diese Verrech-
nung mit Wirkung für die Zukunft nicht verloren gegangen. 
Senkungen werden jedenfalls durchgeführt. 

Entgeltanpassungen nach der vorstehenden Anpassungsklau-
sel erfolgen frühestens nach Ablauf zweier Monate, gerechnet 
ab dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.  

Z 44. Die mit Verbrauchern in einem Dauervertrag, der keine 
Zahlungsdienste betrifft, vereinbarten Entgelte für die vom Kre-
ditinstitut außerhalb der Zahlungsdienste erbrachten Dauer-
leistungen (wie z.B. Depotgebühren, Safemiete, Kontofüh-
rungsentgelte für Konten, über die keine Zahlungsdienste ab-
gewickelt werden, ausgenommen jedoch Sollzinsen) werden 
jährlich am 1. April jeden Jahres der Entwicklung des von der 
Statistik Austria veröffentlichten nationalen Verbraucherpreis-
index 2010 angepasst (erhöht oder gesenkt), wobei jeweils 
eine kaufmännische Rundung (Auf- oder Abrundung) auf 
ganze Cent erfolgt. Die Anpassung erfolgt durch Vergleich der 
Indexwerte November des vergangenen Jahres mit November 
des vorvergangenen Jahres.  Erfolgt bei Erhöhung des Index 
eine Verrechnung der erhöhten Entgelte aus welchen Gründen 
auch immer nicht, so ist dadurch das Recht auf diese Verrech-
nung mit Wirkung für die Zukunft nicht verloren gegangen. 
Senkungen werden jedenfalls durchgeführt. 

Entgeltanpassungen nach der vorstehenden Anpassungsklau-
sel erfolgen frühestens nach Ablauf zweier Monate, gerechnet 
ab dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.  

(2) Über Abs 1 hinausgehende Änderungen der Entgelte (Er-
höhungen und Senkungen) für die vom Kreditinstitut außerhalb 
der Zahlungsdienste erbrachten Dauerleistungen werden dem 
Kunden vom Kreditinstitut so rechtzeitig vorgeschlagen, dass 
ihm das Änderungsangebot spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens zugeht. Die 
Zustimmung des Kunden zu diesen Änderungen gilt als erteilt, 
wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens kein schriftlicher Widerspruch des Kun-
den einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut den Kunden im Än-
derungsangebot, in dem das Ausmaß der Änderungen darzu-
stellen ist, hinweisen. 

(3) Auf dem in Abs 2 vorgesehenen Weg wird das Kreditinstitut 
nur dann eine Entgeltanpassung (Erhöhung oder Senkung) der 
mit dem Kunden vereinbarten Entgelte für Dauerleistungen 
vorschlagen, wenn alle nachstehenden Voraussetzungen er-
füllt sind: 

- Die im Zeitraum, der nach Abs 1 für die Entgeltanpassung 
maßgeblich ist, eingetretene Entwicklung der Kosten, die 
dem Kreditinstitut im Zusammenhang mit der jeweiligen 
Dauerleistung entstehen, weicht wegen der Veränderun-
gen der gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Rahmen-
bedingungen, von der Entwicklung des Verbraucherpreis-
index ab und die angebotene Entgeltanpassung entspricht 
dieser abweichenden Kostenentwicklung. 

- Eine Entgelterhöhung entspricht zuhöchst dem Dreifa-
chen einer Entgelterhöhung, die sich aus der Entwicklung 
des Verbraucherpreisindex seit der letzten Entgeltände-
rung ergeben würde. Für Entgeltsenkungen gilt keine Un-
tergrenze. 

- Im Änderungsangebot wird unter Darstellung der Entwick-
lung des Verbraucherpreisindex seit der letzten Entgeltän-
derung darauf hingewiesen, dass die angebotene Entgel-
tänderung höher ist als jene, die sich aus der Verbraucher-
preisindex-Entwicklung ergäbe. 

(2) und (3) gelöscht 
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Eine Änderung der Entgelte (Erhöhung oder Senkung) gemäß 
Abs 2 iVm Abs 3 erfolgt nur einmal pro Kalenderjahr. 

Z 45. (1) Änderungen der in einem Rahmenvertrag für Zah-
lungsdienste (insbesondere des Girovertrags) mit Verbrau-
chern vereinbarten Entgelte für Dauerleistungen (ausgenom-
men Sollzinsen) werden dem Kunden vom Kreditinstitut so 
rechtzeitig vorgeschlagen, dass ihm die Änderungsmitteilung 
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkte 
ihres Wirksamwerdens zugeht. Die Zustimmung des Kunden 
zu diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens kein 
Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf wird das Kreditinsti-
tut den Kunden im Änderungsangebot hinweisen. Der Kunde 
hat das Recht, den Rahmenvertrag bis zum Wirksamwerden 
der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf wird 
das Kreditinstitut im Änderungsangebot, in dem das Ausmaß 
der Änderungen darzustellen ist, hinweisen. Das Änderungs-
angebot ist dem Kunden vom Kreditinstitut auf Papier oder, 
wenn der Kunde damit einverstanden ist, auf sonstigen dauer-
haften Datenträger, mitzuteilen. 

Z 45. (1) Änderungen der in einem Rahmenvertrag für Zah-
lungsdienste (insbesondere des Girovertrags) mit Verbrau-
chern vereinbarten Entgelte für Dauerleistungen (ausgenom-
men Sollzinsen) werden dem Kunden vom Kreditinstitut so 
rechtzeitig vorgeschlagen, dass ihm die Änderungsmitteilung 
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkte 
ihres Wirksamwerdens zugeht. Die Zustimmung des Kunden 
zu diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens kein 
Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf wird das Kreditinsti-
tut den Kunden im Änderungsangebot hinweisen. Der Kunde 
hat das Recht, den Rahmenvertrag bis zum Wirksamwerden 
der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf wird 
das Kreditinstitut im Änderungsangebot, in dem das Ausmaß 
der Änderungen darzustellen ist, hinweisen. Das Änderungs-
angebot ist dem Kunden vom Kreditinstitut auf Papier oder, 
wenn der Kunde damit einverstanden ist, auf sonstigen dauer-
haften Datenträger, mitzuteilen. 

(3) Eine von der Entwicklung des Verbraucherpreisindex ab-
weichende Entgeltanpassung (Erhöhung oder Senkung) wird 
das Kreditinstitut mit dem Kunden auf dem in Abs 1 vorgese-
henen Weg vorschlagen, wenn alle nachstehenden Vorausset-
zungen erfüllt sind: 

- Die im Zeitraum, der nach Abs 1 für die Entgeltanpassung 
maßgeblich ist, eingetretene Entwicklung der Kosten, die 
dem Kreditinstitut im Zusammenhang mit der jeweiligen 
Dauerleistung entstehen, weicht wegen der Veränderun-
gen der gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Rahmen-
bedingungen von der Entwicklung des Verbraucherpreis-
index ab und die angebotene Entgeltanpassung entspricht 
dieser abweichenden Kostenentwicklung. 

- Eine Entgelterhöhung entspricht zuhöchst dem Dreifa-
chen einer Entgelterhöhung, die sich aus der Entwicklung 
des Verbraucherpreisindex seit der letzten Entgeltände-
rung ergeben würde. Für Entgeltsenkungen gilt keine Un-
tergrenze. 

- Im Änderungsangebot wird unter Darstellung der Entwick-
lung des Verbraucherpreisindex seit der letzten Entgeltän-
derung darauf hingewiesen, dass die angebotene Entgel-
tänderung höher ist als jene, die sich aus der Verbraucher-
preisindex-Entwicklung ergäbe. 

Eine Änderung der Entgelte (Erhöhung oder Senkung) gemäß 
Abs 3 erfolgt nur einmal pro Kalenderjahr. 

(3) gelöscht 

Z 45a. (1) Wurde mit dem Verbraucher keine Anpassungsklau-
sel vereinbart oder beabsichtigt das Kreditinstitut - außer bei 
Kreditverträgen - eine über die vereinbarte Anpassung hinaus-
gehende Änderung des Zinssatzes, so bietet das Kreditinstitut 
diese Änderung des Zinssatzes spätestens zwei Monate vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens an. 
Die Zustimmung des Kunden zu diesen Änderungen gilt als er-
teilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Wirksamwerdens kein Widerspruch des Kunden ein-
langt. Darauf wird das Kreditinstitut den Kunden im Änderungs-
angebot hinweisen. Sollte das Änderungsangebot ein Konto, 
über das Zahlungsdienste abgewickelt werden, betreffen, so 
hat der Kunde das Recht, den Rahmenvertrag bis zum Inkraft-
treten der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Auch da-
rauf wird das Kreditinstitut im Änderungsangebot, in dem stets 
das Ausmaß der Änderungen darzustellen ist, hinweisen. 
Sollte das Änderungsangebot ein Konto, über das Zahlungs-
dienste abgewickelt werden, betreffen, so ist das Änderungs-
angebot dem Kunden vom Kreditinstitut auf Papier oder, wenn 
der Kunde damit einverstanden ist, auf sonstigen dauerhaften 
Datenträger mitzuteilen. 

Z 45a. Wurde mit dem Verbraucher keine Anpassungsklausel 
vereinbart oder beabsichtigt das Kreditinstitut - außer bei Kre-
ditverträgen - eine Änderung dieser Anpassungsklausel über 
die vereinbarte Anpassung hinausgehende Änderung des 
Zinssatzes, so bietet das Kreditinstitut diese Änderung des 
Zinssatzes spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens an. Die Zustimmung des 
Kunden zu diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn beim Kre-
ditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksam-
werdens kein Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf wird 
das Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot hinwei-
sen. Sollte das Änderungsangebot ein Konto, über das Zah-
lungsdienste abgewickelt werden, betreffen, so hat der Kunde 
das Recht, den Rahmenvertrag bis zum Inkrafttreten der Än-
derung kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf wird das 
Kreditinstitut im Änderungsangebot, in dem die Anpassungs-
klausel stets das Ausmaß der Änderungen darzustellen ist, 
hinweisen. Sollte das Änderungsangebot ein Konto, über das 
Zahlungsdienste abgewickelt werden, betreffen, so ist das Än-
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derungsangebot dem Kunden vom Kreditinstitut auf Papier o-
der, wenn der Kunde damit einverstanden ist, auf sonstigen 
dauerhaften Datenträger mitzuteilen. 

(2) Auf dem in Abs 1 vorgesehenen Weg wird das Kreditinstitut 
dem Kunden eine Zinsanpassung (Erhöhungen oder Senkun-
gen) nur vorschlagen, wenn alle nachstehenden Vorausset-
zungen erfüllt sind: 

- Die angebotene Zinssatzanpassung entspricht der Ent-
wicklung der Kosten des Kreditinstituts im Zusammen-
hang mit dem jeweiligen Konto seit dem Abschluss der der 
aktuellen Verzinsung zugrundeliegenden Vereinbarung, 
wobei alle sachlich gerechtfertigten Umstände (Verände-
rungen der gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Rah-
menbedingungen, Veränderungen auf dem Geld- oder 
Kapitalmarkt, insbesondere des EZB-Leitzinses und des 
3-Monats-Euribor) zu berücksichtigen sind. 

- Eine Zinssatzanhebung von Sollzinsen bzw. eine Zins-
satzsenkung bei Habenzinsen nach Abs 1 darf 0,5 Pro-
zentpunkte pro Jahr nicht übersteigen. Für Zinssatzände-
rungen zugunsten des Kunden gelten keine Grenzen. 

- Im Änderungsangebot wird darauf hingewiesen, dass die 
angebotene Zinssatzänderung höher ist als jene, die sich 
aus der vereinbarten Anpassungsklausel ergäbe. Wo 
keine Anpassungsklausel vereinbart ist, ist darauf hinzu-
weisen, dass die der Verzinsung zugrundeliegende Ver-
einbarung keine einseitige Zinssatzanpassung vorsieht.  

(3) Außerdem kann auf dem in Abs 1 vorgesehenen Weg die 
Vereinbarung einer Zinsanpassungsklausel angeboten wer-
den. 

(2) und (3) gelöscht 

Z 75. (2) Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, einen in fremder 
Währung aushaftenden Schuldsaldo unter Anzeige an den 
Kunden in inländische Währung umzuwandeln,  

- wenn der Kredit zur Gänze zur Rückzahlung fällig ist und 
trotz Mahnung nicht zurückgeführt wird oder 

- wenn sich in Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen 
durch die Kursentwicklung der fremden Währung das Kre-
ditrisiko erhöht und das Kreditinstitut innerhalb angemes-
sener Frist keine ausreichende Sicherstellung erlangt. 

Z 75. (2) Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, einen in fremder 
Währung aushaftenden Schuldsaldo unter Anzeige an den 
Kunden in inländische Währung umzuwandeln,  

- wenn aufgrund gesetzlicher oder anderer vom Kreditinsti-
tut nicht zu vertretender Umstände eine Refinanzierung 
des einem Unternehmer gewährten Kredits in der fremden 
Währung nicht mehr möglich ist oder 

- wenn der Kredit zur Gänze zur Rückzahlung fällig ist und 
trotz Mahnung nicht zurückgeführt wird oder 

- wenn sich in Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen 
durch die Kursentwicklung der fremden Währung das Kre-
ditrisiko erhöht und das Kreditinstitut innerhalb angemes-
sener Frist keine ausreichende Sicherstellung erlangt. 

 


